
1. Das Mindestabstandsgebot für Wettvermittlungsstellen zu öffentlichen Schulen 

bzw. Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ist mit der unionsrechtlich garan-

tierten Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit (Art. 49, 56 AEUV) sowie dem 

Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) und dem allgemeinen Gleichbehand-

lungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) vereinbar.  

 
2. Das Mindestabstandsgebot fördert die Begrenzung des lokalen Sportwettangebots 

durch Reduzierung der Verfügbarkeit. Daneben trägt es zum Schutz von Minderjäh-

rigen in dem alltäglichen näheren Umfeld von Einrichtungen, die von ihnen beson-

ders häufig aufgesucht werden, dazu bei, einen Gewöhnungseffekt für Kinder und 

Jugendliche an die Existenz von Wettvermittlungsstellen zu vermeiden. 

 

3. Die Einführung des Mindestabstandsgebots in NRW verstößt nicht gegen das uni-

ons- und verfassungsrechtliche Gebot des Vertrauensschutzes. Auch wenn sich die 

im März 2013 geschaffene frühere Mindestabstandsregelung in § 22 Abs. 1 

GlüSpVO im Nachhinein als unwirksam herausgestellt hatte, mussten Betreiber von 

Wettvermittlungsstellen zumindest mittelfristig mit der Einführung eines gesetzli-

chen Mindestabstands auch zu öffentlichen Schulen und Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe im Zuge einer unionsrechtskonformen Regulierung rechnen.  

 
4. Ausgehend von der gefestigten und nicht unklaren Rechtsprechung des EuGH  

wahrt das Mindestabstandsgebot das unionsrechtliche Kohärenzgebot. Es ist nicht 

erkennbar, dass der Landesgesetzgeber und die die glücksspielrechtlichen Rege-

lungen ausführenden Landesbehörden in NRW im Hinblick auf die Sportwettenver-

mittlung selbst oder in Bezug auf andere Formen des Glücksspiels eine Politik ver-

folgen, die eher darauf abzielt, zur Teilnahme hieran zu ermuntern, als darauf, die 

Spielgelegenheiten zu verringern und die Tätigkeiten in diesem Bereich in kohären-

ter und systematischer Weise zu begrenzen. Die Eröffnung weiterer Spielbanken im 

Land bietet keinen Anlass zu der Annahme, dass die mit der Schaffung des Min-

destabstandsgebots verfolgte Zielrichtung nicht mehr wirksam verfolgt werde. 

 

5. Die wegen unterschiedlicher Bestandsinteressen geringfügig verschieden ausge-

stalteten Übergangsregelungen für Bestandswettvermittlungsstellen und Bestands-

spielhallen sind nicht Ausdruck einer angebotserweiternden Glücksspielpolitik. 
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AEUV Art. 49 
AEUV Art. 56 
GG Art. 12 Abs. 1 
GG Art. 3 Abs. 1 
AG GlüStV NRW § 13 Abs. 13 Satz 2 
AG GlüStV NRW § 13 Abs. 13 Satz 4 
AG GlüStV NRW § 13 Abs. 15 Satz 2 
AG GlüStV NRW § 18 Abs. 1 
 
 
OVG NRW, Urteil vom 6.11.2024 – 4 A 2279/22 –; 
 I. Instanz:  VG Köln – 24 K 4215/21 –. 
 
 
Die Klägerin betreibt eine Wettvermittlungsstelle, für die sie die Erteilung einer Erlaub-

nis begehrt. Im Umkreis von 50 Metern um die Wettvermittlungsstelle befinden sich 

zwei Grundschulen, im Umkreis von 165 Metern zudem drei weitere öffentliche Schu-

len sowie ein Jugendtreff. In der Wettvermittlungsstelle werden seit 2011 in unter-

schiedlichen Vertriebsformen Sportwetten vermittelt, gegenwärtig durch die auf Malta 

ansässige Beigeladene, einer Veranstalterin von Sportwetten. Den nach nordrhein-

westfälischem Landesrecht durch den Inhaber der Veranstaltererlaubnis für sich und 

den Vermittler zu stellenden Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Betreiben einer 

Wettvermittlungsstelle lehnte die zuständige Bezirksregierung ab. Das VG wies die 

hiergegen gerichtete Verpflichtungsklage ab. Die Berufungen, mit denen die Beigela-

dene die Erteilung der begehrten Erlaubnis und die Klägerin eine Neubescheidung 

ihres Erlaubnisantrags begehrt hatten, blieben in zweiter Instanz ohne Erfolg.  

 

A u s  d e n  G r ü n d e n :  
 
 

Der Ablehnungsbescheid des Beklagten vom 27.7.2021 ist rechtmäßig und verletzt die 

Klägerin und die Beigeladene nicht in ihren Rechten, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO. Die 

Beigeladene hat keinen Anspruch auf Erteilung einer Erlaubnis für die von der Klägerin 

betriebene Wettvermittlungsstelle.  

 

Der Erlaubniserteilung steht entgegen, dass die streitgegenständliche Wettvermitt-

lungsstelle gegen das Abstandsgebot nach § 13 Abs. 13 Satz 2 AG GlüStV NRW ver-

stößt, weil sie sich in weniger als 350 Metern Abstand zu insgesamt fünf öffentlichen 

https://www.juris.de/perma?a=Gl%C3%BCStVtrAG_NW
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Schulen – zu zwei Grundschulen sogar im Abstand von weniger als 100 Metern – und 

einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe befindet.  

 

Nach § 13 Abs. 13 Satz 2 AG GlüStV NRW soll eine Wettvermittlungsstelle nicht in 

räumlicher Nähe zu öffentlichen Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugend-

hilfe betrieben werden. Dabei soll regelmäßig ein Mindestabstand von 350 Metern zu 

Grunde gelegt werden. Nach § 5 Abs. 6 Sätze 1 und 2 AG GlüStV NRW, der gemäß 

§ 13 Abs. 13 Satz 3 AG GlüStV NRW entsprechend anwendbar ist, ist für die Berech-

nung des Mindestabstands maßgeblich die Luftlinie zwischen dem Eingang der Wett-

vermittlungsstelle und der Grenze des Grundstücks der Schule oder Einrichtung der 

Kinder- und Jugendhilfe. Für Wettvermittlungsstellen, die am 22.5.2019 bestanden und 

zu diesem Zeitpunkt über eine bestandskräftige Baugenehmigung verfügt haben, soll 

ohne zeitliche Befristung regelmäßig ein Mindestabstand von 100 Metern zu öffentli-

chen Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zu Grunde gelegt wer-

den, § 13 Abs. 15 Satz 2 i. V. m. Abs. 13 Satz 2 AG GlüStV NRW. 

 

Die für die Erlaubnis zuständige Behörde darf unter Berücksichtigung der örtlichen 

Verhältnisse im Umfeld des jeweiligen Standorts im Einzelfall von der Maßgabe zum 

Mindestabstand abweichen (§ 13 Abs. 13 Satz 4 AG GlüStV NRW).  

 

Das Mindestabstandsgebot für Wettvermittlungsstellen zu öffentlichen Schulen bzw. 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ist mit höherrangigem Recht vereinbar. Die 

unions- und verfassungsrechtlichen Maßstäbe, namentlich in Bezug auf die Niederlas-

sungs- und Dienstleistungsfreiheit (Art. 49, 56 AEUV) sowie das Grundrecht der Be-

rufsfreiheit (Art. 12 GG) und den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 

Abs. 1 GG), sind in der Rechtsprechung des EuGH und der deutschen höchstrichter-

lichen Rechtsprechung seit längerer Zeit geklärt. Das Mindestabstandsgebot trägt in 

verhältnismäßiger und kohärenter Weise dem Anliegen Rechnung, durch Reduzierung 

der Verfügbarkeit das lokale Sportwettangebot zu begrenzen und dem Entstehen ei-

nes Gewöhnungseffekts für Kinder und Jugendliche zu begegnen. Der Landesgesetz-

geber und die zuständigen Landesbehörden verfolgen in anderen Glücksspielberei-

chen keine angebotsausweitende Glücksspielpolitik, durch die diese Ziele nicht mehr 
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wirksam verfolgt werden können. Zusätzliche wissenschaftliche Erkenntnisse oder an-

derweitige ergänzende Untersuchungen zum Nachweis der Wirksamkeit der Regelun-

gen musste der Landesgesetzgeber nicht zwingend vorlegen. Wettvermittlungsstellen 

sollen wenigstens aus dem alltäglichen näheren Umfeld von Einrichtungen, die von 

Kindern und Jugendlichen besonders häufig aufgesucht werden, herausgenommen 

werden. Die geringfügig verschieden ausgestalteten Übergangsregelungen für Be-

standsspielhallen und Bestandswettvermittlungsstellen sind kein Ausdruck einer an-

gebotserweiternden Glücksspielpolitik. Die Einführung eines Mindestabstandsgebots 

verstößt auch nicht gegen das unions- und verfassungsrechtliche Gebot des Vertrau-

ensschutzes. Nach Wegfall des Sportwettmonopols im Jahr 2012 sollte privaten Wett-

vermittlungsstellen erst nach Durchführung eines geregelten Verfahrens eine Erlaub-

nis erteilt werden. Seit Inkrafttreten der Glücksspielverordnung NRW im März 2013 

sollten Wettvermittlungsstellen nur dort errichtet werden, wo ein Mindestabstand von 

200 Metern Luftlinie unter anderem zu öffentlichen Schulen und öffentlichen Einrich-

tungen der Kinder- und Jugendhilfe eingehalten war. Auch wenn sich diese frühere 

Mindestabstandsregelung im Nachhinein als unwirksam herausgestellt hatte, mussten 

Betreiber von Wettvermittlungsstellen zumindest mittelfristig mit der Einführung eines 

gesetzlichen Mindestabstands im Zuge einer unionsrechtskonformen Regulierung 

rechnen (dazu unten 1.). Eine Anwendung des verringerten Mindestabstands von nur 

100 Metern zu öffentlichen Schulen bzw. Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

gemäß § 13 Abs. 15 Satz 2 AG GlüStV NRW scheidet schon deshalb aus, weil für die 

streitbefangene Wettvermittlungsstelle am Stichtag 22.5.2019 keine bestandskräftige 

Baugenehmigung vorlag (dazu unten 2.). Ungeachtet dessen stünde der streitbefan-

genen Wettvermittlungsstelle auch der geringere Mindestabstand von 100 Metern ent-

gegen, weil sich im Umkreis von unter 100 Metern um die Wettvermittlungsstelle zwei 

Grundschulen befinden. Auch Grundschulen stellen öffentliche Schulen i. S. d. § 13 

Abs. 13 Satz 2 AG GlüStV NRW dar (dazu unten 3.). Es spricht schließlich nichts dafür, 

dass die Bezirksregierung unter Berücksichtigung der örtlichen Lage der Wettvermitt-

lungsstelle vom Mindestabstandserfordernis hätte abweichen müssen (Ermessensre-

duzierung auf Null) oder sie ihr Ermessen insoweit fehlerhaft ausgeübt hätte (dazu 

unten 4.). 
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1. Die für Wettvermittlungsstellen geltende Mindestabstandsregelung von 350 Metern 

zu öffentlichen Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach § 13 Abs. 

13 Satz 2 AG GlüStV NRW ist mit höherrangigem Recht vereinbar. Die Regelung trägt 

namentlich der unionsrechtlichen Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit nach 

Art. 49, 56 AEUV [dazu unten a)] sowie der grundgesetzlichen Berufsfreiheit nach Art. 

12 Abs. 1 GG [dazu unten b)], dem Gebot des Vertrauensschutzes [dazu unten c)] und 

dem Gleichbehandlungsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 GG [dazu unten d)] Rechnung. 

 

a) Nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH können Beschränkungen der uni-

onsrechtlich gewährleisteten Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit nach Art. 49, 

56 AEUV bezogen auf Glücksspieltätigkeiten durch zwingende Gründe des Allgemein-

interesses wie den Verbraucherschutz, die Betrugsvorbeugung oder die Vermeidung 

von Anreizen für die Bürger zu übermäßigen Ausgaben für das Spielen gerechtfertigt 

sein. 

 

Vgl. EuGH, Urteile vom 12.6.2014 – C-156/13, Digibet & Al-
bers – ECLI:EU:C:2014:1756, Rn. 23, vom 19.7.2012 – C-
470/11, Garkalns – ECLI:EU:C:2012:505, Rn. 39, vom 
24.1.2013, C-186/11 – Stanleybet – ECLI:EU:C:2013:33, 
Rn. 23, vom 8.9.2010 – C-46/08, Carmen Media – 
EU:C:2010:505, Rn. 55, 64 f., und – C-316/07 u. a., Stoß –, 
EU:C:2010:504, Rn. 88; ferner bereits: OVG NRW, Beschluss 
vom 8.6.2017 – 4 B 307/17 –, juris, Rn. 32 f., m. w. N. 

 

Die Regelung der Glücksspiele gehört zu den Bereichen, in denen beträchtliche sittli-

che, religiöse und kulturelle Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bestehen. In 

Ermangelung einer Harmonisierung des betreffenden Gebiets durch die Union ist es 

Sache der einzelnen Mitgliedstaaten, in diesen Bereichen im Einklang mit ihrer eige-

nen Wertordnung zu beurteilen, welche Erfordernisse sich aus dem Schutz der be-

troffenen Interessen ergeben. Insoweit verfügen die staatlichen Stellen in dem beson-

deren Bereich der Veranstaltung von Glücksspielen über ein ausreichendes Ermessen 

bei der Festlegung der Anforderungen, die sich aus dem Schutz der Verbraucher und 

der Sozialordnung ergeben. Es ist daher Sache jedes Mitgliedstaats, zu beurteilen, ob 

es im Zusammenhang mit den von ihm verfolgten legitimen Zielen erforderlich ist, 

Spiel- und Wetttätigkeiten vollständig oder teilweise zu verbieten, oder ob es genügt, 

sie zu beschränken und zu diesem Zweck mehr oder weniger strenge Kontrollformen 
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vorzusehen, wobei die Notwendigkeit und die Verhältnismäßigkeit der erlassenen 

Maßnahmen allein im Hinblick auf die verfolgten Ziele und das von den betreffenden 

nationalen Stellen angestrebte Schutzniveau zu beurteilen sind. 

 

Vgl. EuGH, Urteile vom 8.9.2010 – C-46/08, Carmen Media – 
ECLI:EU:C:2010:505, Rn. 46, vom 12.6.2014 – C-156/13, Di-
gibet & Albers – ECLI:EU:C:2014:1756, Rn. 24, m. w. N., und 
vom 24.1.2013 – C-186/11 u. a., Stanleybet – E-
CLI:EU:C:2013:33, Rn. 24, m. w. N., 44. 

 

Im Bereich der Glücksspiele ist grundsätzlich gesondert für jede mit einer nationalen 

Rechtsvorschrift auferlegte Beschränkung zu prüfen, ob sie geeignet ist, die Verwirkli-

chung des Ziels oder der Ziele zu gewährleisten, die von dem fraglichen Mitgliedstaat 

geltend gemacht werden, und ob sie nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung 

dieses Ziels oder dieser Ziele erforderlich ist. 

 

Vgl. EuGH, Beschluss vom 18.5.2021 – C-920/19, Fluctus –, 
ECLI:EU:C:2021:395, Rn. 29, sowie Urteile vom 28.2.2018 – 
C-3/17, Sporting Odds – ECLI:EU:C:2018:130, Rn. 22, und 
vom 8.9.2010 – C-46/08, Carmen Media – E-
CLI:EU:C:2010:505, Rn. 60. 

 

Eine nationale Beschränkung der Spieltätigkeit ist nur dann geeignet, die Erreichung 

des geltend gemachten Ziels zu gewährleisten, wenn sie tatsächlich im Licht der kon-

kreten Anwendungsmodalitäten dem Anliegen gerecht wird, die Gelegenheit zum Spiel 

zu verringern und die Tätigkeiten in diesem Bereich in kohärenter und systematischer 

Weise zu begrenzen.  

 

Vgl. EuGH, Urteile vom 24.1.2013 – C-186/11, Stanleybet 
–, ECLI:EU:C:2013:33, Rn. 27, m. w. N., vom 19.7.2012 – 
C-470/11, Garkalns –, ECLI:EU:C:2012:505, Rn. 48, und 
vom 8.9.2010 – C-316/07 u. a., Stoß – E-
CLI:EU:C:2010:504, Rn. 88 ff., sowie – C-46/08, Carmen 
Media – ECLI:EU:C:2010:505, Rn. 55, 64 ff. 

 

Einen im Widerspruch zum Gewährleistungsgehalt der betroffenen Grundfreiheiten 

stehenden Verstoß gegen das Kohärenzgebot hält der EuGH in ständiger Rechtspre-
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chung für möglich, wenn die nationalen Gerichte feststellen, dass die zuständigen Be-

hörden in Bezug auf andere Glücksspiele als die, die der in Rede stehenden Ein-

schränkung unterliegen, eine Politik verfolgen, die eher darauf abzielt, zur Teilnahme 

an diesen anderen Spielen zu ermuntern, als darauf, die Spielgelegenheiten zu verrin-

gern und die Tätigkeiten in diesem Bereich in kohärenter und systematischer Weise 

zu begrenzen, was zur Folge hat, dass das der Beschränkung zugrunde liegende Ziel, 

Anreize zu übermäßigen Ausgaben für das Spielen zu vermeiden und die Spielsucht 

zu bekämpfen, mit ihr nicht mehr wirksam verfolgt werden kann. 

 

Vgl. EuGH, Urteile vom 19.12.2018 – C-375/17, Stanleybet –, 
ECLI:EU:C:2018:1026, Rn. 51, vom 28.2.2018 – C-3/17, Spor-
ting Odds u. a. –, ECLI:EU:C:2018:130, Rn. 24, sowie vom 
8.9.2010 – C-46/08, Carmen Media –, ECLI:EU:C:2010:505, 
Rn. 68, und – C-316/07 u. a., Stoß u. a. – ECLI:EU:C:2010:504, 
Rn. 106. 

 

Insbesondere kann eine Politik der Angebotsausweitung in Bezug auf anderen Formen 

des Glücksspiels mit einem gleichen oder höheren Suchtpotenzial als das, das der in 

Rede stehenden Einschränkung unterliegt, Anlass zu dieser Schlussfolgerung geben. 

 

Vgl. EuGH, Urteile vom 8.9.2010 – C-46/08, Carmen Media –, 
ECLI:EU:C:2010:505, Rn. 67 f., und – C-316/07 u. a., Stoß – E-
CLI:EU:C:2010:504, Rn. 100, 106. 

 

Allein divergierende rechtliche Regelungen in unterschiedlichen Glücksspielsektoren 

ändern nämlich als solche nichts an der Eignung einer wirkungsvoll erscheinenden 

Regelung zur Verwirklichung des hiermit verfolgten legitimen Ziels, Anreize für die Bür-

ger zu übermäßigen Ausgaben für das Spielen zu vermeiden und die Spielsucht zu 

bekämpfen. Auch eine im Detail verschiedene Umsetzung durch die Bundesländer und 

Kommunen führt nicht ohne Weiteres zur Inkohärenz einer Regelung, weil deren je-

weilige Zuständigkeit einschließlich der wegen der lokalen Selbstverwaltung verblei-

benden Ermessensspielräume nach Art. 4 Abs. 2 EUV unionsrechtlich zu achten ist.  

 

Vgl. hierzu EuGH, Urteile vom 8.9.2010 – C-316/07 u. a., Stoß 
– ECLI:EU:C:2010:504, Rn. 95 f., – C-46/08, Carmen Media – 
ECLI:EU:C:2010:505, Rn. 62 f., und vom 12.6.2014 – C-
156/13, Digibet & Albers – ECLI:EU:C:2014:1756, Rn. 33 ff.  
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Dabei obliegt es allerdings dem Mitgliedstaat, der sich auf ein Ziel berufen möchte, mit 

dem sich eine Beschränkung insbesondere des freien Dienstleistungsverkehrs recht-

fertigen lässt, dem Gericht, das über diese Frage zu entscheiden hat, alle Umstände 

darzulegen, anhand derer dieses Gericht sich vergewissern kann, dass die Maßnahme 

tatsächlich den sich aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ergebenden Anfor-

derungen genügt.  

 
Vgl. EuGH, Urteil vom 30.4.2014 – C-390/12, Pfleger –, E-
CLI:EU:C:2014:281, Rn. 50, m. w. N. 

 

Die betreffende Regelung muss nicht nur im Moment ihres Erlasses, sondern auch 

danach dem verfolgten Anliegen entsprechen. Der Ansatz des Gerichts im Rahmen 

der Prüfung der Verhältnismäßigkeit darf folglich nicht statisch, sondern muss dyna-

misch sein, so dass die Entwicklung der Umstände nach dem Erlass der genannten 

Regelung berücksichtigt werden muss. 

 
Vgl. EuGH, Urteile vom 30.6.2016 – C-464/15, Admiral 
Casino –, ECLI:EU:C:2016:500, Rn. 34, 36 f., und vom 
14.6.2017 – C-685/15, Online Games –, E-
CLI:EU:C:2017:452, Rn. 53. 

 

Die Rechtfertigung einer Beschränkung im Bereich des Glückspielwesens setzt aller-

dings nicht, wie die Beigeladene unter Hinweis auf das Urteil des EuGH vom 

19.10.2016 – C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung e. V. –, E-

CLI:EU:C:2016:776, meint, zwingend den Nachweis vorhandener Rechtfertigungs-

gründe durch wissenschaftliche Erkenntnisse und Untersuchungen voraus. Eine so 

weitreichende Einschränkung des Handlungsspielraums der Mitgliedstaaten lässt sich 

dieser Entscheidung für den Bereich des Glücksspielwesens nicht entnehmen. Die an-

geführte Entscheidung betrifft die Vereinbarkeit einer gesetzlichen Vorgabe eines ein-

heitlichen Apothekenabgabepreises für verschreibungspflichtige Humanarzneimittel 

mit den Vorgaben zur Rechtfertigung einer Beschränkung des innergemeinschaftli-

chen Handelsverkehrs im Rahmen von Art. 36 AEUV. Hierzu hat der Gerichtshof aus-

geführt, dass ein nationales Gericht bei der Prüfung einer nationalen Regelung darauf-

hin, ob sie zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen gerechtfertigt 

ist, mit Hilfe statistischer Daten, auf einzelne Punkte beschränkter Daten oder anderer 
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Mittel objektiv prüfen müsse, ob die von dem betreffenden Mitgliedstaat vorgelegten 

Beweise bei verständiger Würdigung die Einschätzung erlaubten, dass die gewählten 

Mittel zur Verwirklichung der verfolgten Ziele geeignet seien, und ob es möglich sei, 

diese Ziele durch Maßnahmen zu erreichen, die den freien Warenverkehr weniger ein-

schränkten. 

 

Vgl. EuGH, Urteil vom 19.10.2016 – C-148/15, Deutsche Par-
kinson Vereinigung e. V. – ECLI:EU:C:2016:776 –, Rn. 36. 

 

Die angeführte Entscheidung des Gerichtshofs betrifft indes weder den Bereich der 

staatlichen Glückspielregulierung noch die Beschränkung der Dienstleistungs- oder 

Niederlassungsfreiheit in diesem Bereich. Für den Bereich des Glücksspielrechts hat 

der Gerichtshof bereits ausdrücklich klargestellt, dass einem Mitgliedstaat nicht nur 

deshalb die Möglichkeit genommen ist, zu belegen, dass eine innerstaatliche restrik-

tive Maßnahme den zu ihrer Rechtfertigung erforderlichen Anforderungen genügt, weil 

er keine Untersuchungen vorlegen kann, die dem Erlass der fraglichen Regelung zu-

grunde lagen. 

 

Vgl. EuGH, Urteile vom 8.9.2010 – C-316/07 u. a., Stoß – E-
CLI:EU:C:2010:504, Rn. 72, und vom 30.4.2014 – C-390/12, 
Pfleger –, ECLI:EU:C:2014:281, Rn. 51; so etwa auch Hamb. 
OVG, Beschluss vom 30.3.2023 – 4 Bs 171/22 –, juris, Rn. 28. 

 

Dabei hat der Gerichtshof ausdrücklich betont, dass die aufgeworfene Frage, ob die 

nationalen Behörden, um restriktive Maßnahmen rechtfertigen zu können, in der Lage 

sein müssten, eine vor dem Erlass dieser Maßnahmen durchgeführte Untersuchung 

vorzulegen, die ihre Verhältnismäßigkeit untermauere, auf ein fehlerhaftes Verständ-

nis seines Urteils vom 13.11.2003 – C-42/02, Lindman –, ECLI:EU:C:2003:613, zu-

rückgehe. Der Gerichtshof habe (nur) hervorgehoben, dass ein Mitgliedstaat, der sich 

auf ein Ziel berufen wolle, mit dem sich eine Beschränkung des freien Dienstleistungs-

verkehrs durch eine restriktive nationale Maßnahme rechtfertigen lasse, dem Gericht, 

das über diese Frage zu entscheiden habe, alle Umstände vorlegen müsse, anhand 

derer dieses Gericht sich vergewissern könne, dass die Maßnahme tatsächlich den 

sich aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ergebenden Anforderungen genüge. 
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Vgl. EuGH vom 8.9.2010 – C-316/07 u. a., Stoß – E-
CLI:EU:C:2010:504, Rn. 71, sowie ferner Schlussanträge 
des Generalanwalts vom 4.3.2010 – C-316/07 u. a., Stoß – 
ECLI:EU:C:2010:109, Rn. 81 ff., wonach eine erstellte Stu-
die oder eine durchgeführte Untersuchung, die als Grund-
lage der von einem Mitgliedstaat geltend gemachten Recht-
fertigung diene, einen Vorteil, aber keine „conditio sine qua 
non“ darstelle. 

 

Dass der EuGH vor dem aufgezeigten Hintergrund in Abkehr von seiner bisherigen 

Rechtsprechung zur Rechtfertigungen von Einschränkungen im Glückspielwesen 

diese deutlich verschärfen bzw. sogar an „sehr viel höhere Anforderungen“ habe knüp-

fen wollen, als dies nach deutschem Verfassungsrecht der Fall wäre, lässt sich der 

von der Beigeladenen zitierten Entscheidung nicht entnehmen, zumal diese nicht ein-

mal einen Bezug auf die zuvor dargestellte ständige Rechtsprechung nimmt und sich 

nicht zur Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit in Bezug auf das Glückspielwe-

sen verhält.  

 

In der weiteren von der Beigeladenen in diesem Zusammenhang angeführten Ent-

scheidung hat der Gerichtshof vielmehr nochmals hervorgehoben, dass die nationalen 

Gerichte zu prüfen hätten, welche Ziele mit der betreffenden nationalen Regelung tat-

sächlich verfolgt würden und ob die durch die Regelung auferlegten Beschränkungen 

den sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergebenden Anforderungen an 

ihre Verhältnismäßigkeit genügten. Hierzu müssten sich die Gerichte im Licht der kon-

kreten Anwendungsmodalitäten der betreffenden restriktiven Regelung vergewissern, 

dass sie tatsächlich dem Anliegen entspreche, in kohärenter und systematischer 

Weise die Gelegenheiten zum Spiel zu verringern. 

 

Vgl. EuGH, Urteil vom 14.6.2017 – C-685/15, Online Games –, 
ECLI:EU:C:2017:452, Rn. 51.  

 

Im Übrigen steht es nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH jedem Wirtschafts-

teilnehmer offen, bei dem eine nationale Behörde begründete Erwartungen geweckt 

hat, sich auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes zu berufen. Ist jedoch ein um-

sichtiger und besonnener Wirtschaftsteilnehmer in der Lage, den Erlass einer Maß-

nahme vorherzusehen, die seine Interessen berühren kann, so kann er sich im Fall 
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ihres Erlasses nicht auf diesen Grundsatz berufen. Zudem sind die Wirtschaftsteilneh-

mer nicht berechtigt, auf die Beibehaltung einer bestehenden Situation zu vertrauen, 

die die nationalen Behörden im Rahmen ihres Ermessens ändern können. 

 

Vgl. EuGH, Urteil vom 22.9.2022 – C-475/20 u. a., Admiral 
Gaming –, ECLI:EU:C:2022:714, Rn. 60 ff., m. w. N. 

 

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs musste damit gerechnet werden, dass 

Anträge auf Erteilung einer Wettvermittlungserlaubnis nach Ersetzung des früheren 

unionsrechtswidrigen Monopols durch ein unionsrechtskonformes System der vorhe-

rigen behördlichen Genehmigung auf der Grundlage objektiver und nichtdiskriminie-

render Kriterien zum angestrebten Schutz der Verbraucher und der Sozialordnung zu 

beurteilen sein würden. 

 

Vgl. auf EuGH, Urteil vom 24.1.2013 – C-186/11 u. a., Stan-
leybet –, ECLI: EU:C:2013:33, Rn. 38 f., 47 f., und vom 
4.2.2016 – C-336/14, Ince –, ECLI:EU:C:2016:72, Rn. 55. 

 

b) Soweit ein Mindestabstandsgebot zudem in das Grundrecht der freien Berufsaus-

übung nach Art. 12 Abs. 1 GG eingreift, hat das BVerfG in der Vergangenheit bereits 

betont, dass die Anforderungen des deutschen Verfassungsrechts an die staatliche 

Bekämpfung der Spielsucht parallel zu den vom EuGH zum Unionsrecht formulierten 

Vorgaben laufen. 

 

Vgl. BVerfG, Urteil vom 28.3.2006 – 1 BvR 1054/01 –, BVerfGE 
115, 276 = juris, Rn. 144, m. w. N. 

 

Ein Eingriff in die Berufsfreiheit darf nach der Rechtsprechung des BVerfG nur unter 

Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit erfolgen. Der Eingriff muss zur 

Erreichung eines legitimen Eingriffsziels geeignet sein und darf nicht weitergehen, als 

es die Gemeinwohlbelange erfordern; ferner müssen Eingriffszweck und Eingriffsin-

tensität in einem angemessenen Verhältnis stehen. An objektive Berufszugangsrege-

lungen sind dabei grundsätzlich gesteigerte Anforderungen zu stellen. Die Bekämp-

fung der Spiel- und Wettsucht und weiterer negativer Begleiterscheinungen des Spiel- 
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und Wettbetriebs stellen ein legitimes Ziel für die Berufsfreiheit einschränkende Rege-

lungen dar. Die suchtpräventiv ausgerichtete staatliche Regulierung in einem Glücks-

spielsegment darf allerdings nicht durch die fiskalische Ausrichtung der Regulierung in 

einem anderen Segment konterkariert werden. Unterschiedliche Regelungen ver-

schiedener Glücksspielformen sind jedoch zulässig, sofern der Gesetzgeber eine an-

gemessene Suchtprävention nicht außer Acht lässt. Föderal unterschiedliche oder 

auch konkurrierende Lösungswege sind zudem im Bundesstaat angelegt. 

 

Vgl. BVerfG, Beschluss vom 7.3.2017 – 1 BvR 1314/12 u. a. –
, BVerfGE 145, 20 = juris, Rn. 121 ff., 123, m. w. N. 

 

c) Das Grundrecht aus Art. 12 GG verlangt zudem, dass dem Grundsatz des Vertrau-

ensschutzes Rechnung getragen wird.  

 

Vgl. BVerfG, Beschluss vom 7.3.2017 – 1 BvR 1314/12 u. a. –, 
BVerfGE 145, 20 = juris, Rn. 188. 

 

Treten – wie hier im Fall des Mindestabstandsgebots für eine bereits bestehende Wett-

vermittlungsstelle – belastende Rechtsfolgen einer Norm erst nach ihrer Verkündung 

ein (sogenannte unechte Rückwirkung), die tatbestandlich aber von einem bereits ins 

Werk gesetzten Sachverhalt ausgelöst werden, ist dies grundsätzlich zulässig. Aller-

dings können sich aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und dem Verhältnis-

mäßigkeitsprinzip Grenzen der Zulässigkeit ergeben. Diese Grenzen sind erst über-

schritten, wenn die vom Gesetzgeber angeordnete unechte Rückwirkung zur Errei-

chung des Gesetzeszwecks nicht geeignet oder erforderlich ist oder wenn die Be-

standsinteressen der Betroffenen die Veränderungsgründe des Gesetzgebers über-

wiegen. 

 
Vgl. BVerfG, Beschluss vom 10.10.2012 – 1 BvL 6/07 –, 
BVerfGE 132, 302 ff., juris, Rn. 43, m. w. N. 

 

Der Grundsatz des Vertrauensschutzes verleiht jedoch kein uneingeschränktes Recht 

auf Amortisierung getätigter Investitionen. Auch ein in umfangreichen Dispositionen 

betätigtes besonderes Vertrauen in den Bestand des geltenden Rechts begründet 

grundsätzlich noch keinen abwägungsresistenten Vertrauensschutz. 
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Vgl. BVerfG, Beschluss vom 7.3.2017 – 1 BvR 1314/12 u. a. –, 
BVerfGE 145, 20 = juris, Rn. 189, m. w. N. 

 

d) Der allgemeine Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG gebietet es schließlich, we-

sentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Differen-

zierende Regelungen bedürfen stets der Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem 

Ziel und dem Ausmaß der Ungleichbehandlung nach Maßgabe des Verhältnismäßig-

keitsgrundsatzes angemessen sind. 

 

Vgl. BVerfG, Beschluss vom 7.3.2017 – 1 BvR 1314/12 u. a. 
–, BVerfGE 145, 20 = juris, Rn. 171; OVG NRW, Beschluss 
vom 30.6.2022 – 4 B 1864/21 –, juris, Rn. 82 f., unter Hinweis 
auf BVerwG, Urteil vom 16.12.2016 – 8 C 6.15 –, juris, Rn. 76, 
m. w. N. 

 

e) Gemessen an diesen Maßstäben verstößt die Einführung eines Mindestabstands-

gebots zwischen Wettvermittlungsstellen und öffentlichen Schulen bzw. Einrichtungen 

der Kinder- und Jugendhilfe mit § 13 Abs. 13 Satz 2 AG GlüStV NRW nicht gegen die 

Vorgaben des Unions- oder Verfassungsrechts. Das Mindestabstandsgebot ist zur Be-

kämpfung der Spielsucht geeignet [dazu unten (aa)], erforderlich [dazu unten (bb)] und 

verhältnismäßig im engeren Sinne [dazu unten (cc)]. Die Einführung des Mindestab-

standsgebots verstößt auch nicht gegen das Gebot des Vertrauensschutzes [(dazu 

unten (dd)]. Es ist schließlich nicht erkennbar, dass die mit dem Mindestabstandsgebot 

verfolgte Zielsetzung durch eine gegenläufige auf Ermunterung zur Teilnahme an 

Glückspielen angelegte oder eine angebotserweiternde Politik in anderen Sektoren 

des Glücksspielwesens nicht mehr wirksam verfolgt werden und damit inkohärent er-

scheinen könnte [(dazu unten (ee)]. 

 

aa) Die Einführung eines Mindestabstands von Wettvermittlungsstellen zu öffentlichen 

Schulen bzw. Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe dient dem Schutz von Min-

derjährigen als besonders vulnerablen Personen vor den Gefahren des Glücksspiels. 

Die Regelung fördert die Begrenzung des lokalen Sportwettangebots durch Reduzie-

rung der Verfügbarkeit und trägt zum Schutz von Minderjährigen in dem alltäglichen 
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näheren Umfeld von Einrichtungen, die von ihnen besonders häufig aufgesucht wer-

den, im Rahmen des Einschätzungs- und Prognosevorrangs des Gesetzgebers dazu 

bei, einen Gewöhnungseffekt für Kinder und Jugendliche an die Existenz von Wettver-

mittlungsstellen zu vermeiden.  

 
Vgl. LT-Drs. 17/12978, S. 84 f., und LT-Drs. 17/6611, S. 36.  

 

Dem Anliegen, durch eine Reduzierung der für die Ansiedelung von Wettvermittlungs-

stellen zur Verfügung stehenden Standorte und eine Begrenzung der Wettvermitt-

lungsstellendichte die generelle Zugänglichkeit zu Wettangeboten im öffentlichen 

Raum zu reduzieren, kommt nach der insoweit auf Wettvermittlungsstellen übertrag-

baren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, auf die der Landesgesetzge-

ber sich zur Begründung des Mindestabstandsgebots ausdrücklich bezogen hat,  

 

vgl. LT-Drs 17/6611, S. 36, 
 

sogar die höchste Wirksamkeit bei der Verhinderung und Bekämpfung der Spielsucht 

zu. 

 

Vgl. BVerfG, Beschluss vom 7.3.2017 – 1 BvR 1314/12 u. a. 
–, BVerfGE145, 20 = juris, Rn. 150. 

 

Auch die grundsätzliche Eignung von Mindestabständen, um gerade bei besonders 

schutzbedürftigen Kindern und Jugendlichen einen Gewöhnungseffekt durch ein stets 

verfügbares Angebot zu vermeiden, ist in der höchstrichterlichen Rechtsprechung 

grundlegend geklärt. 

 

Vgl. zum Mindestabstandsgebot für Spielhallen BVerfG, Be-
schluss vom 7.3.2017 – 1 BvR 1314/12 u. a. –, BVerfGE 145, 
20 = juris, Rn. 152; sowie ferner BVerwG, Urteil vom 
5.4.2017 – 8 C 16.16 –, juris, Rn. 37; OVG NRW, Beschluss 
vom 30.6.2022 – 4 B 1864/21 –, juris, Rn. 69 ff., m. w. N. 

 

Das Abstandsgebot von Spielhallen zu Kinder- und Jugendeinrichtungen ist nach der 

ebenfalls auf Wettvermittlungsstellen übertragbaren Rechtsprechung des BVerfG je-
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denfalls förderlich, um einen verstärkten Jugendschutz zu erreichen. Indem wenigs-

tens in der Nähe der von ihnen besonders häufig aufgesuchten Einrichtungen auch 

Wettvermittlungsstellen aus dem alltäglichen näheren Umfeld der Kinder und Jugend-

lichen herausgenommen werden, wird erreicht, dass diese in geringerem Maße Be-

standteil ihrer Lebenswirklichkeit sind. Gerade bei besonders schutzbedürftigen Kin-

dern und Jugendlichen kann so ein Gewöhnungseffekt durch ein stets verfügbares 

Angebot vermieden werden. 

 

Vgl. BVerfG, Beschluss vom 7.3.2017 – 1 BvR 1314/12 u. a. –, 
BVerfGE 145, 20 = juris, Rn. 152. 

 

Unter Berücksichtigung des den Mitgliedstaaten zukommenden Ermessens bei der 

Festlegung der Anforderungen, die sich aus dem Schutz der Verbraucher und der So-

zialordnung ergeben, überschreitet der Landesgesetzgeber mit seiner von der höchst-

richterlichen Rechtsprechung gebilligten und von seinem gerichtlich nur in begrenztem 

Umfang überprüfbaren Beurteilungs- und Prognosespielraum gedeckten Einschät-

zung, 

 

vgl. BVerfG, Beschluss vom 7.3.2017 – 1 BvR 1314/12 u. a. –, 
BVerfGE 145, 20 = juris, Rn. 149, 

 

dass ein Mindestabstandsgebot zu öffentlichen Schulen und Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe zur Begrenzung des lokalen Sportwettangebots durch Reduzierung 

der Verfügbarkeit und zur Vermeidung eines Gewöhnungseffektes zumindest förder-

lich ist, weiterhin nicht die durch das höherranginge Recht gezogenen Grenzen. Auch 

unter Beachtung des unionsrechtlichen Gebots, die Entwicklung der Umstände bei der 

Prüfung der Verhältnismäßigkeit einer beschränkenden Regelung nach deren Erlass 

zu berücksichtigen, ist nicht erkennbar, dass die Annahmen des Gesetzgebers zwi-

schenzeitlich ihre Tragfähigkeit verloren hätten. Die insoweit von der Beigeladenen 

und der Klägerin erhobenen Einwände greifen nicht durch. 

 

Die Eignung des Mindestabstandsgebots zur Reduzierung der Verfügbarkeit von Wett-

vermittlungsstätten steht außer Frage. Zudem hat der Senat mit Blick auf die von der 
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Beigeladenen angeführte aus dem Jahr 2014 stammende Studie „Konsum von Glücks-

spielen bei Kindern und Jugendlichen: Verbreitung und Prävention" bereits angenom-

men, dass diese die vom Gesetzgeber ergänzend angenommene Gefahr eines Ge-

wöhnungseffekts bestätigt. 

 

Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 27.9.2022 – 4 B 654/22 –, 
juris, Rn. 21 ff. 

 

In der genannten Studie wird insoweit auf Seite 134 f. im Hinblick auf Werbung für 

Glückspiel beschrieben, dass „zwar […] die reine Bekanntheit eines Produkts noch 

kein hinreichender Indikator für die reale Nutzung desselben (sei), jedoch […] Studien 

zum sog. Mere-Exposure-Effect (also der häufigen und wiederholten Darbietung ein 

und desselben Objekts) [zeigten], dass allein die Vertrautheit, die sich durch häufige 

Konfrontation mit einem Objekt [aufbaue], zu einer positiveren Bewertung desselben 

[führe]“. 

 

Die der gesetzgeberischen Entscheidung zugrundeliegende Annahme ist nicht offen-

sichtlich fehlsam, dass im Straßenbild auftauchende Wettvermittlungsstellen in der 

Nähe von öffentlichen Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe eben-

falls zu einem entsprechenden Gewöhnungseffekt führten. Mit der regelmäßigen Kon-

frontation mit als solche erkennbaren Wettvermittlungsstellen auf dem täglichen Schul-

weg bzw. dem Weg zu Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen geht ein entsprechender 

Gewöhnungseffekt einher, den die gesetzliche Abstandsregelung zur Vorbeugung von 

Suchtgefahren gerade vermeiden will. 

 

Das gesetzliche Werbeverbot für Wettvermittlungsstellen nach § 13a Abs. 1 Satz 3 

und 4 AG GlüStV NRW stellt den Eintritt eines Gewöhnungseffekts nicht in Zweifel. 

Hiernach darf von der äußeren Gestaltung der Wettvermittlungsstelle keine Werbung 

für den Wettbetrieb oder die angebotenen Wetten ausgehen und kein zusätzlicher An-

reiz für den Wettbetrieb durch eine besonders auffällige äußere Gestaltung geschaffen 

werden. Mit ihrem Vorbringen zeigt die Beigeladene die fehlende Übertragbarkeit ei-

nes sogenannten Mere-Exposure-Effekts auf Wettvermittlungsstellen gerade nicht auf. 

Dieser sei im ursprünglichen Studiendesign für die Probanden anhand diesen darge-

botenen, für sie unverständlichen komplexen chinesischen Schriftzeichen bzw. später 
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anhand von Fotos mit Sehenswürdigkeiten, denen unauffällig zusätzlich Plakate ver-

schiedener Bonbons beigefügt waren, nachgewiesen worden. Die von der Beigelade-

nen erwähnten Objekte (komplexe unverständliche chinesische Schriftzeichen bzw. 

Bonbon-Plakate), auf die sich der Gewöhnungseffekt bezog, zeichnen sich in der so 

skizzierten Versuchsgestaltung allerdings gerade nicht durch ihre auffällige, zusätzli-

che Anreize schaffende Gestaltung aus. Im Gegenteil sind bei dieser Versuchsbe-

schreibung die Versuchsobjekte dadurch gekennzeichnet, dass sie unscheinbar wir-

ken bzw. als bloßes Beiwerk zu einem potentiellen Objekt von Interesse daherkom-

men. Zumindest ausgehend hiervon kann auch äußerlich jedenfalls anhand ihres Lo-

gos als solche erkennbaren Wettvermittlungsstellen nicht schon von vornherein die 

Eignung abgesprochen werden, einen Gewöhnungseffekt auszulösen. Auch verfängt 

der Einwand zumindest in dieser Pauschalität nicht, dass der Eintritt eines Mere-Ex-

posure-Effekts jedenfalls deshalb nicht zu befürchten sei, weil dieser voraussetze, eine 

bestimmte Sache bzw. ein Produkt werde anfangs jedenfalls neutral, nicht aber negativ 

oder zumindest skeptisch beurteilt, während die meisten Kinder und Jugendlichen über 

die Gefahren von Glücksspiel und Sportwetten aufgeklärt seien. Selbst wenn dies für 

viele Kinder und Jugendliche zutreffen mag, entspricht es gerade der mit dem Min-

destabstandsgebot verfolgten Zielsetzung, auch Kinder und Jugendliche vor den von 

Wettvermittlungsstellen ausgehenden Risiken zu schützen, die diesen zunächst neut-

ral und unbefangen gegenüberstehen.  

 

Die Eignung des Mindestabstandsgebots zur Suchtprävention wird auch nicht durch 

die von der Beigeladenen als „geradezu omnipräsent“ bezeichnete Werbung für di-

verse Sportwettanbieter in Fernsehen, Internet und Medien widerlegt. Die sinngemäße 

Annahme des Gesetzgebers, Orte, an denen Sportwetten vermittelt würden, würden 

von Kindern und Jugendlichen als Teil der unmittelbaren realen Umgebung anders 

wahrgenommen als mediale Sportwettenwerbung, ist von seinem Einschätzungs- und 

Prognosespielraum noch gedeckt. Dass daneben ggf. ein weiterer Gewöhnungseffekt 

durch die mediale Präsenz entsprechender Werbung eintritt, auch wenn sie die recht-

lichen Beschränkungen hierfür nach § 5 GlüStV 2021 beachtet, hebt die Eignung des 

Mindestabstands zur Reduzierung der Verfügbarkeit von Wettvermittlungsstätten so-

wie zur Verhinderung eines Gewöhnungseffekts für Kinder und Jugendliche nicht auf. 

 



- 18 - 
 
 
 

 

Da ein dauerhafter Leerstand von Wettvermittlungsstellen, die wegen Verstoßes ge-

gen die Mindestabstandsregelung aufgegeben werden, wirtschaftlich regelmäßig nicht 

droht, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Gewöhnungseffekt, der 

mit der Regelung verhindert werden soll, ohnehin eintritt und die Regelung deshalb zur 

Zielerreichung ungeeignet ist. Soweit ein Gewöhnungseffekt in Einzelfällen bezogen 

auf die aktuelle Schülergeneration schon eingetreten ist, können zumindest künftige 

Schülergenerationen noch in den Genuss der Regelung gelangen. 

 

bb) Das Abstandsgebot ist auch erforderlich. Es geht nicht über das hinaus, was die 

Erreichung der gesetzlichen Zielsetzungen erfordert. Mildere, gleich effektive Mittel, 

um das lokale Sportwettangebot zu reduzieren und Gewöhnungseffekte zu vermeiden, 

sind unter Berücksichtigung des dem Gesetzgeber zukommenden Beurteilungs- und 

Prognosespielraums nicht ersichtlich. 

 

Vgl. hierzu bereits BVerfG, Beschluss vom 7.3.2017 – 1 BvR 
1314/12 u. a. –, BVerfGE 145, 20 = juris, Rn. 153 f. 

 

Namentlich weitere Auflagen zur Verringerung der Sichtbarkeit von Wettvermittlungs-

stellen im öffentlichen Raum und zu an die üblichen Schulzeiten angepassten Öff-

nungszeiten stellen im Verhältnis zu einem Mindestabstandsgebot kein gleich effekti-

ves Mittel dar. Sie wären bereits nicht gleichermaßen geeignet, die gesetzgeberisch 

angestrebte zahlenmäßige Begrenzung von Wettvermittlungsstellen im öffentlichen 

Raum herbeizuführen. Angepasste Öffnungszeiten änderten zudem nichts an der nach 

Einschätzung des Gesetzgebers für den Gewöhnungseffekt maßgeblichen Wahr-

nehmbarkeit der Wettvermittlungsstellen im öffentlichen Raum. Zwar vermag eine an-

gepasste Außengestaltung einer Wettvermittlungsstelle deren Wahrnehmbarkeit zu 

reduzieren. Die gesetzgeberisch intendierte weitgehend vollständige Vermeidung von 

Wettvermittlungsstellen im näheren Umfeld von Einrichtungen, die regelmäßig von 

Kindern und Jugendlichen aufgesucht werden, kann indes auch eine angepasste Au-

ßengestaltung nicht erreichen. Dasselbe gilt für eine Erhöhung der Altersgrenze auf 

21 Jahre für den Zutritt in Wettvermittlungsstellen sowie für ohnehin obligatorische Zu-

trittskontrollen (vgl. § 13 Abs. 6 AG GlüStV NRW).  

 



- 19 - 
 
 
 

 

cc) Das Mindestabstandsgebot ist schließlich verhältnismäßig im engeren Sinne. Die 

hiermit verbundenen Einschränkungen für Betreiber von Wettvermittlungsstellen be-

lasten diese im Verhältnis zu den mit dem Abstandsgebot verfolgten Zielrichtungen 

nicht übermäßig und überschreiten nicht die Grenze der Zumutbarkeit. 

 

Vgl. insoweit zur Angemessenheit eines Mindestabstandsge-
bot für Spielhallen bereits BVerfG, Beschluss vom 7.3.2017 – 
1 BvR 1314/12 u. a. –, BVerfGE 145, 20, juris, Rn. 155. 

 

Angesichts der vom gesetzgeberischen Prognose- und Beurteilungsspielraum ge-

deckten Einschätzung, die Mindestabstandsvorgaben dienten neben der Reduzierung 

der Verfügbarkeit von Wettvermittlungsstellen dem Schutz von Minderjährigen vor den 

Gefahren des Glücksspiels, wiegt der hiermit letztlich verfolgte Zweck besonders 

schwer, weil es sich hierbei um ein besonders wichtiges Gemeinwohlziel handelt. Die 

hiergegen insbesondere vorgebrachte Relativierung der Gefahren eines Gewöh-

nungseffekts, wonach dieser bestenfalls niedrig sei, tatsächlich jedoch gegen „Null“ 

gehe, vermag die hiervon abweichende, für die rechtliche Beurteilung allein maßgeb-

liche gesetzgeberische Einschätzung nicht zu widerlegen.  

 

dd) Die vorbehaltlich der Übergangsregelung in § 13 Abs. 15 Satz 2 AG GlüStV NRW 

sämtliche bereits bestehenden Wettvermittlungsstellen betreffende Einführung des 

Mindestabstandsgebots verstößt nicht gegen das sowohl in Art. 12 Abs. 1 GG als auch 

dem Unionsrecht verankerte Gebot des Vertrauensschutzes. Die Erstreckung der Min-

destabstandsregelung auch auf bereits bestehende Wettvermittlungsstellen ist nach 

den oben aufgezeigten Maßstäben verhältnismäßig. Verfassungs- oder unionsrecht-

lich zwingende Gründe dafür, dem Vertrauensschutz von Altbetreibern von Wettver-

mittlungsstellen über die Bestandsschutzregelungen in § 13 Abs. 15 AG GlüStV NRW 

hinausgehend Raum zu verschaffen, bestehen angesichts des fehlenden schutzwür-

digen Vertrauens von Wettvermittlungsstellenbetreibern hingegen nicht. 

 

Mit den Bestandsschutzregelungen in § 13 Abs. 14 AG GlüStV NRW in der Fassung 

vom 3.12.2019 und § 13 Abs. 15 AG GlüStV NRW in der gegenwärtigen Fassung vom 
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23.6.2021 hat der Gesetzgeber bereits Erwartungen von Betreibern, deren Wettver-

mittlungsstellen zum Stichtag über eine wirksame Baugenehmigung verfügt haben, 

unter Vertrauensschutzgesichtspunkten Rechnung getragen.  

 

Vgl. LT-Drs. 17/12978, S. 85 f., und LT-Drs. 17/6611, S. 38 f.  
 

Den Betreibern von auf der Grundlage von bestandskräftigen Baugenehmigungen ent-

standenen Wettvermittlungsstellen wurde seit dem 1.7.2021 auch in Bezug auf öffent-

liche Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ein „Bestandsschutz" zu-

gebilligt. Dies galt allerdings zur Wahrung des Regelungszwecks nicht für alle Wett-

vermittlungsstellen. Ungeachtet hierfür erteilter Baugenehmigungen sollten Wettver-

mittlungsstellen in unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Schulen sowie Kinder- und Ju-

gendhilfeeinrichtungen auch durch diese Übergangsregelung wirksam vermieden wer-

den. 

 

Vgl. LT-Drs. 17/12978, S. 85 f.; OVG NRW, Beschluss vom 
8.12.2023 – 4 B 511/22 –, juris, Rn. 30. 

 

Weitergehender Bestandsschutzregelungen bedurfte es hingegen nicht, weil den bis-

herigen Betreibern von Wettvermittlungsstellen bewusst sein musste, dass das von 

ihnen betriebene Gewerbe jedenfalls mittelfristig einem ihre Betätigung einschränken-

den Regelungsregime unterworfen würde. Nach den Vorstellungen des Gesetz- und 

Verordnungsgebers sollten nach Wegfall des Sportwettmonopols und Einführung des 

Erlaubniserfordernisses im Jahr 2012 für private Wettvermittlungsstellen diese erst 

nach Durchführung eines geregelten Erlaubnisverfahrens und seit Inkrafttreten der 

Glücksspielverordnung NRW im März 2013 – auch wenn sich die entsprechende Re-

gelung im Nachhinein als unwirksam herausgestellt hatte – nur dort errichtet werden, 

wo ein Mindestabstand von 200 Metern Luftlinie unter anderem zu öffentlichen Schu-

len und öffentlichen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe eingehalten war.  

 

Außer für Wetten bei öffentlichen Leistungsprüfungen für Pferde, die nach dem Renn-

wett- und Lotteriegesetz in der Fassung des Dritten Gesetzes zur Änderung der Ge-

werbeordnung und sonstiger gewerberechtlicher Vorschriften vom 24.8.2002 (BGBl. I 

S. 3412, 3420) erlaubt werden konnten, kannte das Bundesrecht in der Vergangenheit 
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keine Erlaubnistatbestände für die private Vermittlung und Veranstaltung von Sport-

wetten. Auf landesgesetzlicher Grundlage erlaubten die Länder lediglich die Veranstal-

tung von Lotterien und Wetten durch den Staat oder von ihm beherrschte Unterneh-

men in Privatrechtsform. Mit der Entscheidung des BVerfG zum staatlichen Wettmo-

nopol im Jahr 2006, 

 

vgl. BVerfG, Urteil vom 28.3.2006 – 1 BvR 1054/01 –, BVer-
fGE 115, 276 = juris, 

 

waren die Landesgesetzgeber zwar verfassungsrechtlich gehalten, den Bereich der 

Sportwetten neu zu regeln. Hieraus ergab sich hingegen nicht die Pflicht zur Marktöff-

nung. Das BVerfG hatte vielmehr festgestellt, dass ein staatliches Monopol für Sport-

wetten mit dem Grundrecht der Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG dann vereinbar 

ist, wenn es konsequent am Ziel der Bekämpfung von Suchtgefahren ausgerichtet ist. 

 

Vgl. BVerfG, Urteil vom 28.3.2006 – 1 BvR 1054/01 –, BVer-
fGE 115, 276 = juris, Rn. 97 ff.,120 ff. sowie bereits OVG 
NRW, Beschluss vom 30.6.2022 – 4 B 1864/21 –, juris, Rn. 90 
ff. 

 

Angesichts dessen haben die Landesgesetzgeber mit dem am 1.1.2008 in Kraft getre-

tenen Glücksspielstaatsvertrag einen neuen einheitlichen Rahmen für die Veranstal-

tung, Durchführung und Vermittlung von Glücksspielen geschaffen, um den vom 

BVerfG aufgestellten Anforderungen zu genügen und an der Monopolregelung festge-

halten (vgl. § 10 Abs. 2 und 5 GlüStV 2008). Erst vor dem Hintergrund der Unions-

rechtswidrigkeit des Glücksspielstaatsvertrags 2008, 

 

vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 20.6.2013 – 8 C 17.12 –, juris, 
Rn. 37 ff., unter Verweis auf EuGH, Urteile vom 8.9.2010 – C-
316/07 u. a., Stoß – ECLI:EU:C:2010:504, und – C-46/08, 
Carmen Media – ECLI:EU:C:2010:505, vorgehend OVG 
NRW, Urteil vom 21.2.2012 – 4 A 2847/08 –, juris, Rn. 27 ff., 

 

wurde erstmalig mit dem Ersten Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrags zum 

Glücksspielwesen in Deutschland vom 15.12.2011 der bis dahin unregulierte Bestand 

der privaten Wettvermittlungsstellen einem Erlaubnisverfahren unterstellt. Ziel war es, 
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den entstandenen Schwarzmarkt zu bekämpfen und, unter ordnungspolitischen Ge-

sichtspunkten, den Sportwettenmarkt in geordnete Bahnen zu lenken. Hierfür wurde 

das Sportwettangebot zunächst probeweise für private Konzessionsnehmer für einen 

Zeitraum von sieben Jahren ab Inkrafttreten des Vertrages geöffnet (vgl. § 10a GlüStV 

2012).  

 

Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 30.6.2022 – 4 B 1864/21 –, 
juris, Rn. 98 ff., m. w. N. 

 

Nach den Vorstellungen des Gesetz- und Verordnungsgebers sollten auch nach Weg-

fall des Sportwettmonopols und Einführung des Erlaubniserfordernisses durch § 10a 

des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrags vom 15.12.2011 im Jahr 2012 für pri-

vate Wettvermittlungsstellen diese erst nach Durchführung eines geregelten glücks-

spielrechtlichen Erlaubnisverfahrens und seit Inkrafttreten der Verordnung zur Ände-

rung der GlücksspielVO NRW vom 8.3.2013 (GV. NRW. S. 138) am 29.3.2013 nach 

§ 22 Abs. 1 GlüSpVO NRW nur dort errichtet werden, wo ein Mindestabstand von 200 

Metern Luftlinie zur nächstgelegenen Wettvermittlungsstelle und zu öffentlichen Schu-

len und öffentlichen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe eingehalten war. 

 

Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 8.12.2023 – 4 B 511/22 –, 
juris, Rn. 26. 

 

Nachdem der Senat mit seinem Beschluss vom 29.3.2017 allerdings entschieden 

hatte, dass § 22 Abs. 1 GlüSpVO NRW dem Betrieb von Wettvermittlungsstellen bei 

summarischer Prüfung voraussichtlich nicht entgegenstehe, weil die Vorschrift nicht 

auf einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage beruht haben dürfte, 

 

vgl. OVG NRW, Beschluss vom 29.3.2017 – 4 B 919/16 –, 
juris, Rn. 26 ff., 

 

und Konzessionen an Wettveranstalter aufgrund eines schwebenden Rechtsstreits vor 

dem Hess. VGH nicht erteilt werden konnten, war der Betrieb von Wettvermittlungs-

stellen, die die übrigen materiellen Voraussetzungen des Gesetzes erfüllten, in Nord-

rhein-Westfalen bis zu einer Änderung der Rechtslage in Form der Einführung eines 
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unionsrechtskonformen Erlaubnisverfahrens lediglich wegen des Anwendungsvor-

rangs des Unionsrechts nicht verboten. 

 

Vgl. LT-Drs. 17/6611, S. 38, sowie OVG NRW, Urteil vom 
21.1.2017 – 4 A 3244/06 –, juris, Rn. 27, 37 ff.  

 

Angesichts dieser Gesetzeshistorie musste den Betreibern von Wettbüros von vorn-

herein bewusst sein, dass das von ihnen betriebene Gewerbe mittelfristig einem ge-

setzlichen Regelungsregime unterworfen werden sollte, von dem der Fortbestand ab-

hängen würde. Wegen der zunächst noch unwirksamen Verordnungsregelung musste 

seit 2013 konkret mit der Einführung eines wirksamen Mindestabstandsgebots auch 

zu öffentlichen Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gerechnet wer-

den. Die restriktive Zulassungsabsicht des Gesetzgebers war von Anfang an erkenn-

bar und hat sodann in § 10a Abs. 5 Satz 1 GlüStV 2012 (siehe nunmehr § 21a Abs. 1 

GlüStV 2021), wonach die Zahl der Wettvermittlungsstellen zur Erreichung der Ziele 

des Glücksspielstaatsvertrags (vgl. § 1 GlüStV 2012) zu begrenzen ist, auch normativ 

Ausdruck gefunden. Ein uneingeschränkt schutzwürdiges Vertrauen darauf, ihren Be-

trieb unverändert nach der seit langem dem Gesetzgeber verfassungsrechtlich aufge-

gebenen Neuregelung selbst in unmittelbarer Nähe von öffentlichen Schulen und Ein-

richtungen der Kinder- und Jugendhilfe fortführen zu können, konnte, wie der Senats 

bereit entschieden hat, auch angesichts des etwa in § 1 Nr. 3 GlüStV 2008 genannten 

Ziels der Gewährleistung des Jugend- und Spielerschutzes bereits nicht entstehen. 

 

Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 30.6.2022 – 4 B 1864/21 –, 
juris, Rn. 102 ff., m. w. N. 

 

Vor dem Hintergrund ändert es auch nichts, dass es angesichts der fehlenden Kon-

zessionserteilung an Wettveranstalter für Betreiber von Wettvermittlungsstellen fak-

tisch jedenfalls nicht vor Oktober 2020 realistisch möglich war, eine Erlaubnis zum 

Betrieb von Wettvermittlungsstellen zu erhalten.  

 
Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 30.6.2022 – 4 B 1864/21 –, 
juris, Rn. 31 f. 
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Hieraus ergab sich keine den Betreibern von Spielhallen vergleichbar schützenswerte 

Rechtsposition von Betreibern von ohne jegliche glücksspielrechtliche Regulierung 

entstandenen Wettvermittlungsstellen für die Zukunft. Selbst wenn es schon früher ein 

unionsrechtskonformes Erlaubnisverfahren und eine gültige Mindestabstandsregelung 

zu Schulen sowie Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen gegeben hätte, hätten Wett-

vermittlungsstellen jedenfalls im Umfeld von bis zu 100 Metern um diese Einrichtungen 

gar nicht zulässigerweise entstehen können.  

 

Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 30.6.2022 – 4 B 1864/21 –, 
juris, Rn. 105, und vom 8.12.2023 – 4 B 511/22 –, juris, 
Rn. 30. 

 

ee) Die Einführung des Mindestabstandsgebots wahrt auch das unionsrechtliche Ko-

härenzgebot. Es ist nicht erkennbar, dass der zuständige Landesgesetzgeber und die 

die glücksspielrechtlichen Regelungen ausführenden Landesbehörden in NRW im 

Hinblick auf die Sportwettenvermittlung selbst oder in Bezug auf andere Formen des 

Glücksspiels eine Politik verfolgen, die eher darauf abzielt, zur Teilnahme an diesen 

anderen Spielen zu ermuntern, als darauf, die Spielgelegenheiten zu verringern und 

die Tätigkeiten in diesem Bereich in kohärenter und systematischer Weise zu begren-

zen. Ausgehend von der gefestigten Rechtsprechung hierzu stellen sich keine ent-

scheidungserheblichen unklaren unionsrechtlichen Rechtsfragen, die eine Vorlage an 

den EuGH erfordern könnten. 

 

(1) Das Mindestabstandsgebot ist nicht schon deshalb inkohärent, weil nach § 13a 

Abs. 1 Sätze 1 und 2 AG GlüStV NRW Wettvermittlungsstellen zur Kriminalitäts- und 

Suchtprävention so zu gestalten sind, dass sie gut einsehbar sind und insbesondere 

das Anbringen oder Aufstellen eines Sichtschutzes verboten ist. Der Gesetzgeber ver-

folgt mit dieser Reglung erkennbar keine Zielsetzung, die der mit dem Mindestab-

standsgebot verfolgten zuwiderläuft. Insbesondere verfolgt er keine für Kinder und Ju-

gendliche Anreize bietende bzw. auf die Ermunterung zum Glückspiel hinauslaufende 

Ausweitungspolitik. Vielmehr sind in der Vorschrift selbst bereits die Kriminalitäts- und 

Suchtprävention (Absatz 1 Satz 1) als nach § 1 Satz 1 GlüStV gegenüber dem Ju-

gendschutz gleichrangige Ziele benannt. Durch die Regelung soll die Transparenz des 

Spielbetriebs durch die Einsehbarkeit von außen gefördert werden.  
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Vgl. LT-Drs. 17/6611, S. 38. 
 

Eine ohnehin nur – wie in dem von der Klägerin beschriebenen Szenario – bei zuge-

spitzter Betrachtung möglicherweise bestehende Anreizwirkung auf Kinder und Ju-

gendliche war gesetzgeberisch hingegen keineswegs beabsichtigt und drängt sich an-

gesichts der üblichen Abläufe in Wettvermittlungsstellen auch tatsächlich nicht auf.  

 

(2) Das Mindestabstandsgebot ist auch nicht vor dem Hintergrund der für Bestands-

spielhallen geltenden Regelungen inkohärent, die anders als Bestandswettvermitt-

lungsstellen nach § 13 Abs. 15 Satz 2 i. V. m. Abs. 13 Satz 2 gemäß § 18 Abs. 1 AG 

GlüStV NRW keinen Abstand zu öffentlichen Schulen und Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe halten müssen. Der Senat hat bereits mehrfach, auch im Hinblick auf 

den von der Beigeladenen angeführten Beschluss des Bay. VGH vom 21.3.2023 – 23 

CS 22.2677 – entschieden und näher ausgeführt, dass die Abstandsregelung für Be-

standswettvermittlungsstellen insbesondere mit Blick auf die für Bestandsspielhallen 

geltende Übergangsregelung dem unionsrechtlichen Kohärenzgebot entspricht.  

 

Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 8.12.2023 – 4 B 511/22 –, 
juris, Rn. 15 ff., m. w. N., und vom 30.6.2022 – 4 B 1864/21 –
, juris, Rn. 66 ff., 84 ff., m. w. N. 

 

Die verschiedenen Übergangsregelungen rechtfertigen sich hiernach aus der unter-

schiedlichen rechtlichen Schutzwürdigkeit von bereits seit langem gesetzlich regulier-

ten Bestandsspielhallen und bislang unregulierten privaten Bestandswettvermittlungs-

stellen.  

 

Die Eignung der Regelungen zum Mindestabstandsgebot zur Zielerreichung wird da-

her nicht schon durch die wegen unterschiedlicher Bestandsinteressen geringfügig 

verschieden ausgestalteten Übergangsregelungen durch eine etwaig gegenläufige 

Glücksspielpolitik im Bereich von Geldspielgeräten in Spielhallen mit gleich hohem 

oder höherem Suchtpotenzial wie dem von Sportwetten aufgehoben. Mit der behutsa-
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men Rücksichtnahme auf grundrechtlich schützenswerte oder sonstige legitime Be-

standsinteressen, die schon bei Änderungen im räumlichen Bestand ihren rechtlichen 

Schutz verlieren,  

 

vgl. OVG NRW, Beschluss vom 16.3.2020 – 4 B 977/18 –, 
juris, Rn. 26, 

 

wird insbesondere ersichtlich keine Politik verfolgt, die eher darauf abzielt, zur Teil-

nahme an diesen anderen Spielen zu ermuntern, als darauf, die Spielgelegenheiten 

zu verringern. 

 

Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 8.12.2023 – 4 B 511/22 –, 
juris, Rn. 35 ff. 

 

Ohne Erfolg bleibt der hiergegen vorgebrachte Einwand, jedenfalls aber der zeitlich 

grenzenlose Bestandsschutz für Altspielhallen führe zur Inkohärenz der Mindestab-

standsregelungen für Wettvermittlungsstellen. Der Einwand greift schon deshalb nicht 

durch, weil die Bestandschutzregelung für Altspielhallen nach den insoweit nicht un-

klaren und nicht klärungsbedürftigen unionsrechtlichen Maßstäben nicht Ausdruck ei-

ner gegenläufigen, den eigentlichen Regelungszweck des Mindestabstandsgebots 

aufhebenden Glückspielpolitik ist. Insbesondere wird durch eine großzügigere Be-

standsschutzregelung schon im Ansatz keine Politik der Angebotsausweitung verfolgt, 

sondern der Übergang zu neuen rechtlichen Maßstäben lediglich verlangsamt. Dass 

die mit dem Mindestabstandsgebot verfolgten Zielsetzungen durch die für Bestands-

spielhallen geltende Bestandsschutzregelung praktisch ihre Wirksamkeit verlören, ist 

weder aufgezeigt noch ersichtlich. 

 

Hierfür ergeben sich im Übrigen keine Anhaltspunkte aus dem mit den Beteiligten in 

der mündlichen Verhandlung erörterten Jahresbericht 2021/22 bzw. Tätigkeitsbericht 

2023 der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) oder dem auf deren 

Internetseite auffindbaren Glücksspiel-Survey 2023 der Universität Bremen und des 

Instituts für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung. Die angeführten Untersu-

chungen, die die Glücksspielverwaltung erstellt bzw. zur Verfügung stellt, liefern keine 
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Anhaltspunkte für eine in der jüngeren Zeit tatsächlich erfolgte Ausweitung des Auto-

matenspielangebots, die auf unterschiedliche Bestandsschutzregelungen oder sons-

tige staatlich verantwortete Ursachen zurückgeführt werden könnte. Den Tätigkeits- 

bzw. Jahresberichten lässt sich insoweit entnehmen, dass sich die Bruttospielerträge 

im gewerblichen Automatenspiel auf dem erlaubten deutschen Glücksspielmarkt in 

den Jahren 2022 und 2023 gleichbleibend auf einem Niveau von jeweils circa 4,8 Mrd. 

Euro bewegt haben. 

 

Vgl. Jahresbericht, 1.7.2021 – 31.12.2022, der GGL, S. 47, 
sowie Tätigkeitsbericht 2023 der GGL, S. 61. 

 

Auch der Glücksspiel-Survey 2023 gibt allein Hinweise auf ein „relativ stabiles Glücks-

spielverhalten der bundesdeutschen Bevölkerung zwischen den Jahren 2021 und 

2023“, wobei die Autoren allerdings allgemein das unterschiedliche Gefährdungspo-

tential der einzelnen Glücksspielformen betonen. Dies solle bei der Gestaltung und 

Etablierung von Spieler- und Jugendschutzmaßnahmen in Deutschland dahingehend 

Berücksichtigung finden, dass Präventionskonzepte für die riskanten Glücksspiele 

eher restriktiv gestaltet und verhältnispräventiv ausgerichtet werden. Der Anteil der 

befragten Personen, die angegeben hätten, innerhalb von zwölf Monaten an einem 

(stationären) Geldspielautomaten gespielt zu haben, sei von 2021 bis 2023 leicht rück-

läufig gewesen (von 2,0 % auf 1,9 %), während die Teilnahme an stationären Sport-

wetten von 2021 bis 2023 leicht zugenommen habe (von 1,4 % auf 1,5 %). 

 

Vgl. Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogene Prob-
leme in der Bevölkerung, Ergebnisse des Glücksspiel-Survey 
2023, Universität Bremen und des Instituts für interdisziplinäre 
Sucht- und Drogenforschung, März 2024, S. 6, 46 f. 

 

Ebenfalls keine Hinweise liefert der Glücksspiel-Survey 2023 dafür, dass es im Be-

trachtungszeitraum zu einer auf eine mögliche Angebotsausweitung hindeutenden Zu-

nahme an Glücksspielstörungen beim risikoreichen Spiel an Geldspielautomaten ge-

kommen sein könnte. Die Anteile an entsprechenden Störungen beim Spiel an Geld-

spielautomaten waren von 2021 bis 2023 rückläufig (von 33,4 % auf 25,5 %); allein 

der Bereich „Sportwetten Live“ verzeichnete einen – nicht signifikanten – leichten Zu-

wachs von 29,7 % im Jahr 2021 auf 31,8 % im Jahr 2023. 
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Vgl. Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogene Prob-
leme in der Bevölkerung, Ergebnisse des Glücksspiel-Survey 
2023, Universität Bremen und des Instituts für interdisziplinäre 
Sucht- und Drogenforschung, März 2024, S. 50. 

 

Aus diesen Erhebungen lässt sich jedenfalls nicht entnehmen, die Regulierung des 

stationären Sportwettenmarkts durch Mindestabstände zu öffentlichen Schulen und 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe auch für Bestandswettvermittlungsstellen 

führe im Licht der konkreten Anwendungsmodalitäten zu einer faktischen Ausweitung 

des risikoreichen Spiels an Geldspielautomaten in Spielhallen und im Vergleich dazu 

zu einer restriktiveren tatsächlichen Beschränkung des stationären Sportwetten-

markts.  

 

(3) Eine dem Regelungsanliegen des Mindestabstandsgebots zuwiderlaufende ange-

botserweiternde Glückspielpolitik ergibt sich auch nicht daraus, dass der Landesge-

setzgeber die Vermittlung von Sportwetten in Annahmestellen i. S. d. § 5 AG GlüStV 

NRW im Nebengeschäft durch staatliche Anbieter auf Grundlage der Länderöffnungs-

klausel in § 29 Abs. 6 GlüStV 2021 in § 13b AG GlüStV NRW noch für einen begrenz-

ten Zeitraum bis zum 30.6.2024 (vgl. Absatz 1 Satz 1) zugelassen hat. Die mit der 

Vorschrift eröffnete Möglichkeit unterlag zunächst gleich mehrfach Einschränkungen 

gegenüber der Tätigkeit einer Wettvermittlungsstelle. Annahmestellen durften die Ver-

mittlung nur im Nebengeschäft (vgl. § 13b Abs. 1 Satz 1 AG GlüStV NRW) betreiben, 

während dies für Wettvermittlungsstellen gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 AG 

GlüStV NRW ausdrücklich nicht zulässig ist. Zudem ließ die Öffnungsklausel nur die 

Vermittlung von Ergebniswetten zu, welche vor Beginn des Spiels abgegeben wurden, 

wohingegen Wetten während des laufenden Sportereignisses sowie die Vermittlung 

von Ereigniswetten in Annahmestellen unzulässig waren (vgl. § 13b Abs. 1 Satz 2 AG 

GlüStV NRW, § 29 Abs. 6 GlüStV 2021). Diese Beschränkungen sollten gewährleisten, 

dass die Abgabe einer Sportwette in Annahmestellen nur in der bisherigen einge-

schränkten – bei den anderen Marktteilnehmern völlig unüblichen – Vertriebsform zu-

lässig blieb. Erheblich suchtanfälligere Wettformen waren damit in Annahmestellen 

nicht zulässig.  
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Vgl. LT-Drs. 17/12978, S. 86 f. sowie LT-Vorlage 17/3443, 
S. 196. 

 

Die Übergangsregelung sollte lediglich den bestehenden Kunden und den Betreibern 

der Annahmestellen, die zumeist von Kleinunternehmern betrieben werden, ermögli-

chen, sich auf die schon jetzt zu beachtende Rechtsänderung einzustellen. Zugleich 

sollte in der Übergangszeit eine Abwanderung von bisherigen Teilnehmern der Sport-

wette ODDSET in den Schwarzmarkt vermieden werden.  

 

Vgl. LT-Vorlage 17/3443, S. 197. 
 

Vor dem aufgezeigten Hintergrund kann in der mittlerweile zeitlich ausgelaufenen und 

tatsächlich gar nicht mehr bestehenden Möglichkeit, noch für eine Übergangszeit in 

Annahmestellen Sportwetten staatlicher Anbieter entgegen zu nehmen, von Anfang 

an keine angebotserweiternde Wettspielpolitik gesehen werden. Hieran ändert auch 

nichts, dass Kinder und Jugendliche beim Betreten entsprechender Annahmestellen 

weiteren, allerdings weniger suchtanfälligen Glückspielangeboten, wie Lotto, Rubello-

sen etc. in ihrem täglichen Lebensumfeld ausgesetzt sind und damit entsprechende 

Gewöhnungseffekte bezogen hierauf verbunden sind. 

 

Vgl. zur unterschiedlichen Risikobewertung von Lotterien ein-
schließlich Rubellosen gegenüber Sportwetten und Automa-
ten- bzw. Casinospielen: Glücksspielteilnahme und glücks-
spielbezogene Probleme in der Bevölkerung, Ergebnisse des 
Glücksspiel-Survey 2023, Universität Bremen und des Insti-
tuts für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung, März 
2024, S. 35 f. 

 

Eine insoweit sinngemäß geforderte Optimierung der gesetzlichen Zielsetzung in dem 

Sinne, dass gegenüber Kindern und Jugendlichen jede Konfrontation auch mit weniger 

suchtrelevanten Glücksspielangeboten unterbunden werden müsste, lässt sich der 

Rechtsprechung des EuGH zum Kohärenzgebot nicht entnehmen.  

 

Schon angesichts der von vornherein zeitlich auf drei Jahre erfolgten Begrenzung der 

Öffnungsklausel für Annahmestellen lässt sich eine gegenläufige Wettspielpolitik im 

Übrigen auch nicht im Hinblick darauf erkennen, dass Wettvermittlungsstellen, die als 
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reine Wettannahmestellen ohne Sitzgelegenheiten, Quotenmonitore und Livewetten 

ausgestaltet sind, für den entsprechenden Übergangszeitraum in allenfalls geringem 

Umfang strengeren Regulierungen ausgesetzt waren, als Annahmestellen.  

 

(4) Ebenso lässt sich im Hinblick auf Buchmacherörtlichkeiten i. S. d. § 2 Abs. 1 Renn-

wLottG keine gegenläufige, die Eignung des Mindestabstandsgebots für Wettvermitt-

lungsstellen gegenüber öffentlichen Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Ju-

gendhilfe aufhebende Glückspielpolitik annehmen. Pferdewetten spielen – was die 

Beigeladene selbst einräumt – im Verhältnis zum gesamten Glücksspielbereich eine 

nur sehr untergeordnete Rolle und beziehen sich auf ein enges und deshalb leicht 

überschaubares Sportgeschehen. 

 

Vgl. bereits BVerwG, Urteil vom 11.7.2011 – 8 C 12.10 –, ju-
ris, Rn. 45. 
 

Der Anteil der Bruttospielerträge durch stationäre Pferdebuchmacher am gesamten 

erlaubten deutschen Glücksspielmarkt im Jahr 2023 belief sich zudem auf circa 0,02 

Mrd. Euro und damit gemessen an den Gesamtbruttospielerträgen von 13,7 Mrd. Euro 

auf gerade einmal 0,15 %. Im Gesamtmarkt waren sie damit auch neben Sportwetten, 

die den Bereich der Wetten nahezu vollständig bestimmen, praktisch zu vernachlässi-

gen.  

 
Vgl. Tätigkeitsbericht 2023 der GGL, S. 61. 

 

Dass die andersartige Regulierung von Buchmacherörtlichkeiten vor diesem Hinter-

grund geeignet wäre, die mit den Mindestabstandsgebot für Wettvermittlungsstellen 

verfolgte Zielsetzung zu konterkarieren, ist damit nicht ansatzweise erkennbar. 

 

(5) Auch die vom Prozessvertreter der Beigeladenen in der mündlichen Verhandlung 

angeführte Eröffnung weiterer Spielbanken bietet keinen Anlass zu der Annahme, 

dass die mit der Schaffung des Mindestabstandsgebots verfolgte Zielrichtung nicht 

mehr wirksam verfolgt werde. Die durch Spielbanken hervorgerufene Suchtgefahr un-

terscheidet sich wegen der auch weiterhin wesentlich geringeren Verfügbarkeit bzw. 

des unterschiedlichen Gepräges der Einrichtung deutlich von derjenigen von Wettver-

mittlungsstellen in der Nähe von öffentlichen Schulen und Einrichtungen der Kinder- 
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und Jugendhilfe. In ganz NRW können nach § 2 Abs. 2 SpielbG NRW insgesamt 

höchstens sechs Spielbanken zugelassen werden, um das Risiko zu vermindern, dass 

exzessiv um Gäste geworben wird und dadurch Personen zum Glücksspiel verleitet 

werden, die zuvor hierzu keinen Entschluss gefasst haben. 

 

Vgl. LT-Drs. 17/8796, S. 1. 
 

Zudem sind für Spielbanken umfangreiche Spielerschutzvorschriften vorgesehen. 

 

Vgl. OVG NRW, Urteil vom 10.6.2021 – 4 A 3178/19 –, juris, 
Rn. 73 f., m. w. N. 

 

(6) Schließlich sind die bundesrechtlichen Regelungen zur Zulässigkeit von Geldspiel-

geräten in Räumen von Schank- oder Speisewirtschaften (vgl. §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 3 

Abs. 1 SpielV i. V. m. § 33c Abs. 3 Satz 1 GewO) nicht Ausdruck einer gegenläufigen 

auf die Erweiterung des Glücksspielangebots abzielenden und damit die Wirksamkeit 

des Mindestabstandsgebots zu öffentlichen Schulen und Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe aufhebenden Glückspielpolitik. Die Möglichkeit zur Aufstellung von 

Geldspielgeräten in Gaststätten unterliegt ihrerseits ebenfalls Einschränkungen, na-

mentlich im Hinblick auf die zulässige Höchstanzahl von höchstens zwei Spielgeräten 

(§ 3 Abs. 1 SpielV) sowie auf Räumlichkeiten, die durch den Schank- und Speisebe-

trieb geprägt werden. 

 

Vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 19.9.2018 – 8 C 16.17 –, 
BVerwGE 163, 102, = juris, Rn. 26. 

 

Allein unterschiedliche Regelungen in verschiedenen Glücksspielsektoren vermögen 

nach den oben aufgezeigten Maßstäben die Kohärenz des hier streitigen Mindestab-

standsgebots aber nicht zu beeinträchtigen. Im Übrigen widersprechen die Regelun-

gen zur Aufstellung von Geldspielgeräten in Schank- und Speisewirtschaften schon 

deshalb nicht der gesetzgeberischen Einschätzung zur Wirksamkeit eines Mindestab-

standsgebots für Wettvermittlungsstellen zu öffentlichen Schulen und Einrichtungen 

der Kinder- und Jugendhilfe, weil der mit der Regelung bekämpfte Gewöhnungseffekt 

gerade auch an deren Wahrnehmbarkeit im öffentlichen Raum anknüpft. Insoweit un-
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terscheiden sich Wettvermittlungsstellen aber schon deshalb von Gaststätten, weil de-

ren Hauptzweck schon nach außen hin erkennbar darin besteht, Sportwetten öffentlich 

anzubieten. Im Hinblick auf Gaststätten beschränkt sich die öffentliche Wahrnehmbar-

keit von Glückspielangeboten nach der verordnungsgeberischen Intention (vgl. § 1 

Abs. 1 Nr. 1 SpielV) hingegen auf ein bloßes Annexangebot zu dem den Betrieb prä-

genden Speise- und Schankangebot.  

 

2. Auf den nach Maßgabe des § 13 Abs. 15 Satz 2 i. V. m. Abs. 13 Satz 2 AG GlüStV 

NRW geringeren Mindestabstand von regelmäßig nur 100 Metern für Bestandswett-

vermittlungsstellen gegenüber öffentlichen Schulen und Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe können die Klägerin und die Beigeladene sich im Übrigen schon deshalb 

nicht berufen, weil die streitbefangene Wettvermittlungsstelle am 22.5.2019 über keine 

bestandskräftige Baugenehmigung verfügt hat. Einer Anwendung der Vorschrift dahin-

gehend, die streitbefangene Wettvermittlungsstelle aus Gründen des Vertrauens-

schutzes oder wegen der ihr verweigerten Erteilung einer bereits vor dem 22.5.2019 

beantragten Baugenehmigung einer solchen Wettvermittlungsstelle gleichzustellen, 

der vor dem Stichtag eine bestandskräftige Baugenehmigung erteilt worden ist, steht 

bereits der insoweit eindeutige Wortlaut der Vorschrift entgegen. Die von der Beigela-

denen geäußerte Kritik an der Vorschrift, dass ihr Wortlaut vor dem Hintergrund ihres 

Sinns und Zwecks deutlich zu weit geraten sei, ändert nichts daran, dass der Gesetz-

geber die Anwendung der Vorschrift im Rahmen des ihm zukommenden Gestaltungs-

spielraums ausdrücklich vom Bestehen einer bestandskräftigen Baugenehmigung 

zum Stichtag abhängig gemacht hat. 

 
Vgl. LT-Drs. 17/6611, S. 38, und LT-Drs. 17/12978, S. 85 f. 

 

3. Abgesehen davon wäre die streitbefangene Wettvermittlungsstelle, selbst wenn die 

Übergangsvorschrift nach § 13 Abs. 15 Satz 2 AG GlüStV NRW auf sie anwendbar 

wäre, nicht erlaubnisfähig, weil sich auch innerhalb des verringerten Mindestabstands 

von 100 Metern zwei Grundschulen im Abstand von nur 50 Metern zu ihr befinden. 

Auch Grundschulen sind öffentliche Schulen i. S. d. § 13 Abs. 13 Satz 2 AG GlüStV 

NRW. Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne dieser Vor-

schrift sind entsprechend dem Regelungszweck Einrichtungen, die regelmäßig von 

Kindern und Jugendlichen aufgesucht werden. Hierunter fallen insbesondere Schulen, 
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die nicht ausschließlich der Erwachsenenbildung dienen, unabhängig von der jeweili-

gen Trägerschaft. Es besteht kein Anlass, mit Blick auf Sinn und Zweck der Abstands-

regelung zu öffentlichen Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe die 

Grundschulen aufgrund ihrer besonderen Schülerstruktur vom Anwendungsbereich 

auszunehmen. Die Abstandsregelung bezweckt nicht ausschließlich, konkrete Gefähr-

dungen durch den Konsum von Glücksspielen zu vermeiden. Sie soll zum einen hel-

fen, schon einen Gewöhnungseffekt bei Kindern und Jugendlichen zu verhindern und 

zudem durch eine faktische zahlenmäßige Begrenzung die Verfügbarkeit von Wettan-

geboten verringern.  

 

Vgl. LT-Drs. 17/6611, S. 36, und LT-Drs. 17/12978, S. 84 f.; 
siehe bereits OVG NRW, Beschluss vom 27.9.2022 – 4 B 
654/22 –, juris, Rn. 15 ff., m. w. N. 

 

4. Schließlich ergibt sich aus der in § 13 Abs. 13 Satz 4 AG GlüStV NRW für die zu-

ständigen Behörden eröffneten Möglichkeit, unter Berücksichtigung der örtlichen Ver-

hältnisse im Umfeld des jeweiligen Standorts im Einzelfall von der Maßgabe zum Min-

destabstand abzuweichen, kein Anspruch auf Befreiung vom Mindestabstandsgebot. 

Die Klägerin und die Beigeladene haben auch keinen Anspruch auf Neubescheidung 

ihres Erlaubnisantrags unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts.  

 

Im Rahmen der Soll-Vorschrift in § 13 Abs. 13 Satz 2 AG GlüStV NRW ist eine Unter-

schreitung des Mindestabstands nur in atypischen Fällen zulässig. Darüber hinaus darf 

die Erlaubnisbehörde nach § 13 Abs. 13 Satz 4 AG GlüStV NRW unter Berücksichti-

gung der Verhältnisse im Umfeld des jeweiligen Standorts und der Lage des Einzelfalls 

eine abweichende Entscheidung treffen. Insoweit steht der zuständigen Behörde unter 

Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten ein Ermessen offen. Dem Zweck dieser Er-

mächtigung (§§ 114 Satz 1 VwGO, 40 VwVfG NRW) entspricht es, wenn sich die Be-

hörde bei ihren Entscheidungen von der gesetzgeberischen Grundentscheidung in 

§ 13 Abs. 13 Satz 2 AG GlüStV NRW leiten lässt und grundsätzlich nur in atypischen 

Fällen, in denen dies nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip erwägenswert ist, über-

haupt eine Unterschreitung des Mindestabstands in Betracht zieht. 
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Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 8.12.2023 – 4 B 511/22 –, 
juris, Rn. 41, und vom 30.6.2022 – 4 B 1864/21 –, juris, 
Rn. 107, sowie Urteil vom 10.3.2021 – 4 A 3178/19 –, juris, 
Rn. 79 ff. (zum Spielhallenrecht). 

 

Entsprechend § 5 Abs. 3 der Annahme- und Wettvermittlungsstellenverordnung NRW 

‒ AnVerVO NRW ‒ vom 25.2.2020 (GV. NRW. S. 159) können dabei bauplanungs-

rechtliche Vorgaben der Standortgemeinden, städtebauliche Besonderheiten hinsicht-

lich des jeweiligen Standorts und der Lage – etwa Geländehindernisse wie Bahnlinien 

oder Flussläufe, die die fußläufige Erreichbarkeit atypisch erschweren –, und die mini-

male Unterschreitung des Abstandsgebots berücksichtigt werden. Im Rahmen der Er-

messensentscheidung sind die besonderen Anforderungen des Kinder- und Jugend-

schutzes, dem der Mindestabstand zu öffentlichen Schulen und Einrichtungen der Kin-

der- und Jugendhilfe dient, zu berücksichtigen. 

 

Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 8.12.2023 – 4 B 511/22 –, 
juris, Rn. 43, und vom 30.6.2022 – 4 B 1864/21 –, juris, 
Rn. 109 ff. 

 

Gemessen an diesen Vorgaben ist die Ermessensentscheidung des Beklagten, für die 

streitbefangene Wettvermittlungsstelle keine Befreiung vom Mindestabstandsgebot zu 

erteilen, nicht zu beanstanden. Der Beklagte hat seine Ermessensentscheidung im 

Einklang mit den zuvor aufgeführten Grundsätzen ausgeübt und namentlich unter 

Rückgriff auf die in § 5 Abs. 3 AnVerVO NRW aufgeführten Kriterien das Vorliegen 

eines atypischen Falls ermessensfehlerfrei verneint.  

 

Nichts spricht dafür, dass der Beklagte unter Berücksichtigung der örtlichen Lage der 

Wettvermittlungsstelle vom Mindestabstandserfordernis hätte abweichen müssen. Es 

ist höchstrichterlich geklärt, dass die fußläufige Erreichbarkeit einer Spielstätte selbst 

dann noch nicht atypisch erschwert ist, wenn die tatsächliche Wegstrecke im Einzelfall 

mehr als das Doppelte des nach der Luftlinie bemessenen Mindestabstands beträgt. 

 

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 6.6.2018 – 8 B 32.17 –, juris, 
Rn. 3; OVG NRW, Urteil vom 10.3.2021 – 4 A 3178/19 –, juris, 
Rn. 87 f., m. w. N., und Beschluss vom 30.6.2022 – 4 B 
1864/21 –, juris, Rn. 120. 
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Schon deshalb liegt die Annahme eines atypischen Falls angesichts von fünf öffentli-

chen Schulen und einem Jugendzentrum im Umkreis von nicht mehr als 165 Metern 

um den Standort herum gänzlich fern. Städtebauliche oder topographische Besonder-

heiten, etwa in Gestalt von Geländehindernissen wie Bahnlinien oder Flüssen, die ge-

gebenenfalls geeignet wären, die Sichtbarkeit der streitbefangenen Wettvermittlungs-

stelle gegenüber Kindern und Jugendlichen aufzuheben oder zumindest herabzuset-

zen, sind ebenfalls nicht erkennbar. Bauplanungsrechtlich schließt der einschlägige 

Bebauungsplan Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen und Wettbüros in der 

Form von Vergnügungsstätten am Standort der streitbefangenen Wettvermittlungs-

stelle sogar explizit aus.  

 

Die Klägerin und die Beigeladene zeigen im Übrigen keine Umstände auf, die die An-

nahme eines atypischen Falls auch nur nahelegen könnten. Das Alter des Betriebs 

begründet schon deshalb keinen atypischen Fall, weil der Gesetzgeber in § 13 Abs. 

15 AG GlüStV NRW Bestandsschutzinteressen bewusst und ohne Verstoß gegen hö-

herrangiges Recht nur für Inhaber von Baugenehmigungen Rechnung getragen hat. 

Ob es einen atypischen Fall begründen kann, wenn einer Wettvermittlungsstelle eine 

diese Bestandsschutzregelung auslösende Baugenehmigung zu Unrecht vorenthalten 

wurde, bedarf vorliegend ebenfalls keiner weiteren Erörterung, weil sich das Vorbrin-

gen der Klägerin und der Beigeladenen insoweit in der bloßen Behauptung erschöpft, 

ihnen habe ein Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung zugestanden. Die bei-

gezogenen Akten aus den baurechtlichen Verfahren geben nichts dafür her, dass ein 

solcher Anspruch offensichtlich bestanden hätte. Dass der nach § 13 Abs. 15 Satz 2 

AG GlüStV NRW verminderte Abstand nur durch zwei Grundschulen unterschritten 

werde, führt ebenfalls nicht zu einem atypischen Fall, weil auch Grundschulen – wie 

ausgeführt – ebenfalls öffentliche Schulen und deren Schülerschaft nicht minder 

schutzbedürftige Personen darstellen. Dasselbe gilt bezogen auf Angebote, die Wahr-

nehmbarkeit der Wettvermittlungsstelle im laufenden Betrieb durch verringerte Öff-

nungszeiten oder ähnliches zu reduzieren. Da eine derartige Bereitschaft vom Gesetz-

geber zur Erreichung des von ihm angestrebten Ziels im Einklang mit dem Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit als unzureichend angesehen worden ist, kann auch darin kein 

atypischer Fall gesehen werden. Die ggf. unterschiedliche Ausübung des behördlichen 
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Ermessens in anderen Bundesländern im Hinblick auf die Befreiung von Mindestab-

standsgeboten ist schließlich für die hier relevante Beurteilung der Ermessensaus-

übung des Beklagten ohne Belang. 

 


